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I. Geltung: 
 
1. Die nachstehenden Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind integrierter 
Bestandteil aller Rechtsgeschäfte, die wir mit Unternehmen im Sinne des § 310 
Abs. 1 BGB abschließen und gelten für alle—auch zukünftigen—Verträge über 
Lieferungen und sonstige Leistungen unter Einschluss von Werk- und Werklieferungsverträgen, 
Beratungen, Vorschlägen und sonstigen Nebenleistungen. 
Bei Streckengeschäften gelten ergänzend die Bedingungen der Preisliste des 
beauftragten Lieferwerks. Einkaufsbedingungen des Käufers werden auch dann 
nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich 
widersprechen. 
 
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Mündliche Vereinbarungen und Zusicherungen unserer 
Angestellten werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.  
 
3. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zweifel die Incoterms 2010.  
 
4. Im Interesse des technischen Fortschrittes behalten wir uns Konstruktions- und Formänderungen 
bis zur Lieferung vor, wenn durch diese die Interessen des Käufers nicht unzumutbar beeinträchtigt 
werden.  
 
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen und Mustern behalten wir 
uns sowohl Eigentums- wie auch das Urheberrecht vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als “vertraulich” bezeichnet sind. Vor deren Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. Die in den Unterlagen aufgeführten 
Abmessungen und Baumaße der Normwerkzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Bestellung 
gültigen Normen. Soweit der Käufer nicht in einer angemessenen Frist den Auftrag erteilt, hat der 
Käufer diese Unterlagen an uns zurückzusenden. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers wird 
hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Hat der Käufer Konstruktionsunterlagen (Zeichnungen, Lehren, Muster etc.) beizubringen, garantiert 
er dafür, dass durch die Verwendung dieser Unterlagen oder von ihm gefertigten 
Ausführungszeichnungen durch uns keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Sollten dennoch 
Rechte Dritter betroffen werden, hat uns der Käufer im Innenverhältnis von allen Ansprüchen frei zu 
stellen. Eine eigene Verpflichtung, die vom Käufer zur Verfügung gestellten Unterlagen auf Freiheit 
von Rechten Dritter zu überprüfen besteht nicht. 
 
5. Käufer im Sinne der vorliegenden Bedingungen ist bei Werk- und Werklieferungsverträgen auch 
der „Besteller“. 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

   

      
bilz.de 

II. Preise: 
 
1. Die Preise verstehen sich in EURO (€) ab Werk oder Lager zuzüglich Fracht und 
Mehrwertsteuer. Zusätzliche Kosten wie Verpackung, Transport, Versicherung, Zölle oder 
dergleichen sowie Montage werden gesondert berechnet.  
 
2. Ändern sich später als 4 Monate nach Vertragsabschluß Abgaben oder andere Fremdkosten, die 
im vereinbarten Preis enthalten sind oder entstehen sie neu, sind wir im entsprechenden Umfang zu 
einer Preisänderung berechtigt.  
 
3. Wir behalten uns für nicht gelieferte Mengen eine Erhöhung des vereinbarten Preises vor, wenn 
aufgrund einer Änderung der Rohstoff- und/oder Wirtschaftslage Umstände eintreten, die die 
Herstellung und/oder den Einkauf des betreffenden Erzeugnisses wesentlich gegenüber dem 
Zeitpunkt der Preisvereinbarungen verteuern. In diesem Fall kann der Kunde binnen 4 Wochen 
nach Mitteilung der Preiserhöhung, die von ihr betroffenen Aufträge streichen.  
 
4. Wir bitten um Verständnis, dass wir Aufträge bis zu einem Gesamtnettowarenwert unter EUR 
100,- nur gegen eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 35,- ausführen können. Die 
Mindestbestellmenge bei Sonderartikeln beträgt 3 Stück. 
 
5. Sollte eine Rückgabe von Preislistenartikeln (neuwertig) notwendig sein, so kann dies nur 
innerhalb 8 Wochen und mittels eines von einem Bilz Ansprechpartner genehmigten 
Rücklieferscheins erfolgen. Folgende Bestimmungen sind dabei zu beachten:  
 
 

a) Die Anforderung des Rücklieferscheines erfolgt über den zuständigen Bilz Ansprechpartner 
unter Angabe, was zurückgeschickt werden soll und in welcher Stückzahl. Die Lieferschein- 
oder Rechnungsnummer muss vermerkt sein. 

b) Es erfolgt eine Prüfung der Rückware durch den Bilz Ansprechpartner nach 
Lagerbewegung, Wert des Produktes und Eignung zur Rücknahme ins Standardlager. 
Deren Ergebnis ist für alle Beteiligten verbindlich. 

c) Nach der Genehmigung der Retoure durch den Bilz Ansprechpartner wird ein 
aufgeschlüsselter Rücklieferschein ausgestellt, mit dem die betreffende Ware 
zurückgesendet werden kann. 

d) Bei Akzeptanz der Rücklieferung werden 20% Wiedereinlagerungsgebühren, mindestens 
jedoch EUR75,--, auf den Bruttowarenwert erhoben. Die Wiedereinlagerungskosten werden 
automatisch mit einer zu erstellenden Gutschrift verrechnet. 

e) Die Rücknahme von Produkten mit Sonderbeschriftung sowie von Sonderwerkzeugen ist 
nicht möglich. 

 
 
 
III. Zahlung und Verrechnung: 
 
1. Die Zahlung hat ohne Skontoabzug in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den 
Betrag verfügen können. Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht 
und eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenansprüche 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.  
 
2. Aufgrund der uns erteilten Ermächtigung der zu unserem Konzern gehörenden Gesellschaften (§ 
18 AktG) sind wir berechtigt, aufzurechnen mit sämtlichen Forderungen, die dem Käufer gleich aus 
welchem Rechtsgrund gegen uns oder eines dieser Konzernunternehmen zustehen. Das gilt auch 
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dann, wenn von einer Seite Barzahlung und von der anderen Zahlung in Wechsel oder anderen 
Leistungen erfüllungshalber vereinbart worden ist. Gegebenenfalls beziehen sich diese 
Vereinbarungen nur auf den Saldo. Sind die Forderungen verschieden fällig, so werden unsere 
Forderungen insoweit spätestens mit der Fälligkeit unserer Verbindlichkeit fällig und mit 
Wertstellung abgerechnet. 
 
3. Gerät der Käufer mit einem nicht unerheblichen Betrag in Zahlungsverzug oder löst er einen 
Wechsel bei Fälligkeit nicht ein oder treten andere Umstände ein, die auf eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsschluss schließen lassen 
und die unseren Zahlungsanspruch gefährden, so sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen die 
auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, fällig zu stellen, sowie wegen noch ausstehender 
Lieferungen und Leistungen aus der Geschäftsverbindung Sicherheit oder Vorkasse zu verlangen, 
es sei denn, der Käufer leistet ausreichend Sicherheit. 
 
4. Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben unberührt.  
 
 
IV. Ausführungen der Lieferungen, Lieferfristen und Termine: 
 
1. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger 
Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Belieferung ist durch uns 
verschuldet. 
 
2. Angaben zu Lieferzeiten sind annähernd. Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer 
Auftragsbestätigung und gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller 
Einzelheiten des Auftrags und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers wie z.B. 
Beibringung aller behördlichen Bescheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien oder 
Leistung von Anzahlungen.  
 
3. Bei Abholung von nicht für das Gebiet des gemeinsamen Marktes der Europäischen Union 
bestimmter Ware durch den Käufer oder seinen Beauftragten hat der Käufer uns den steuerlich 
erforderlichen Ausfuhrnachweis vorzulegen. Anderenfalls hat der Käufer uns einen Betrag in Höhe 
des jeweils für Inlandslieferungen geltenden Umsatzsteuerbetrages vom Rechnungsbetrag zu 
zahlen. 
 
4. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk oder 
Lager maßgebend. Sie gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware 
ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 
 
5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und 
einer angemessenen Anlaufzeit hinaus zu schieben. Das gilt auch dann, wenn solche Ereignisse 
während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen währungs-, 
handelspolitische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht 
verschuldete Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel), 
Behinderung der Verkehrswege, Verzögerung bei der Einfuhr-/Zollabfertigung, sowie alle sonstigen 
Umstände gleich, welche, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen. Dabei ist es unerheblich, ob diese Umstände bei uns, dem 
Lieferwerk oder einem Vorlieferanten eintreten. Wird aufgrund der vorgenannten Ereignisse die 
Ausführung des Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar, insbesondere verzögert sich 
die Ausführung des Vertrages in wesentlichen Teilen um mehr als 6 Monate, so kann diese Partei 
die Aufhebung des Vertrages erklären.  
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V. Eigentumsvorbehalt: 
 
1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher 
Forderungen insbesondere auch der jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zustehen und der Forderungen, die durch den Insolvenzverwalter einseitig im 
Wege der Erfüllungswahl begründet werden. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte 
Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln und auch, wenn Zahlungen auf besonders 
bezeichnete Forderungen geleistet werden. Als unsere Forderungen gelten auch die Forderungen 
derjenigen Konzernunternehmen, die in Ziffer III 2 näher bezeichnet sind. 
 
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 
BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der 
Nr. 1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren 
durch den Käufer steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. 
Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits 
jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere 
Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 1. 
 
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen 
Geschäftsbedingungen und solange er nicht im Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die 
Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß Nr. 4 bis 6 auf uns übergehen. Zu anderen 
Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. 
 
4. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns 
abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so 
wird uns die Forderung aus der Weiterveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren abgetreten. Bei der 
Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Nr. 2 haben, wird uns ein 
unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil abgetreten. 
 
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung einzuziehen. Diese 
Einziehungsermächtigung erlischt im Falle unseres Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, 
Nichteinlösung eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Von unserem 
Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch machen, wenn uns Umstände bekannt werden, aus 
denen sich eine wesentliche, unseren Zahlungsanspruch gefährdende Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Käufers ergibt. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine 
Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung 
erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.  
 
Eine Abtretung von Forderungen aus der Weiterveräußerung ist unzulässig, es sei denn, es handelt 
sich um eine Abtretung im Wege des Factoring, die uns angezeigt wird und bei welcher der 
Factoring-Erlös den Wert unserer gesicherten Forderung übersteigt. Mit der Gutschrift des 
Factoring-Erlöses wird unsere Forderung sofort fällig. 
 
6. Von der Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch Dritte hat uns der Käufer 
unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs oder zum 
Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht durch Dritte 
ersetzt werden. 
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7. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen und zu diesem Zwecke gegebenenfalls den 
Betrieb des Käufers zu betreten. Gleiches gilt, wenn andere Umstände eintreten, die auf eine 
wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers schließen lassen und 
unseren Zahlungsanspruch gefährden. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Vorschriften 
der Insolvenzordnung bleiben unberührt. 
 
8. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen 
einschließlich Nebenforderungen (Zinsen, Kosten o. ä.) insgesamt um mehr als 50 v. H. sind wir auf 
Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.  
 
 
VI. Abnahmen: 
 
1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in dem Lieferwerk bzw. unserem Lager sofort 
nach Meldung der Abnahmebereitschaft erfolgen. Die persönlichen Abnahmekosten trägt der 
Käufer, die sachlichen Abnahmekosten werden ihm nach unserer jeweils gültigen Preisliste oder 
derjenigen des Lieferwerkes berechnet.  
 
2. Erfolgt die Abnahme ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, sind 
wir berechtigt, die Ware ohne Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu 
lagern und ihm zu berechnen.  
 
 
VII. Versand, Gefahrübergang, Teillieferung etc. 
 
1. Wir bestimmen Versandweg und Versandmittel sowie Spedition- und Frachtführer. 
 
2. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden, 
anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach Mahnung auf Kosten und Gefahr des Käufers nach 
unserer Wahl zu versenden oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen.  
 
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem 
vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, so sind wir berechtigt, auf einem anderen 
Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die dabei entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. 
Dem Käufer wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 
4. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens aber mit Verlassen 
des Lagers oder des Lieferwerks geht die Gefahr, auch die einer Beschlagnahme der Ware, bei 
allen Geschäften auch bei franko- oder Frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Für 
Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers.  
 
5. Wir sind zu Teillieferungen im zumutbaren Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- und 
Minderlieferungen der abgeschlossenen Menge sind zulässig.  
Teillieferungen sind zulässig soweit dies dem Besteller zumutbar ist. 
Werden Sonderwerkzeuge in Auftrag gegeben, so darf die Bestellmenge um ca. 10 % mindestens 
jedoch 1 Stück über- oder unterschritten werden. Berechnet wird die Liefermenge.  
 
6. Bei Abschlüssen mit fortlaufender Auslieferung sind uns Abrufe- und Sorteneinteilung für 
ungefähr gleiche Monatsmengen aufzugeben; anderenfalls sind wir berechtigt, die Bestimmungen 
nach billigem Ermessen selbst vorzunehmen. 
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7. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, so sind wir zur Lieferung der 
Mehrmenge berechtigt, aber nicht verpflichtet. Wir können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf 
bzw. der Lieferung gültigen Preisen berechnen.  
 
 
VIII. Mängelrüge, Gewährleistung und Haftung: 
 
Für Mängel der Ware und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften leisten wir nur nach den 
folgenden Vorschriften Gewähr: 
 
1. Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Käufers ist dessen ordnungsgemäße 
Erfüllung aller nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten.  
 
2. Mängel der Ware sind unverzüglich, spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. 
Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, 
sind – unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung – unverzüglich nach Entdeckung, 
spätestens vor Ablauf der Gewährleistungsfrist schriftlich anzuzeigen.  
 
3. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch den Käufer ist die Rüge von 
Mängeln, die bei der vereinbarten Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. 
 
4. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge nehmen wir die beanstandete Ware zurück und liefern 
an ihrer Stelle mangelfreie Ware; stattdessen sind wir berechtigt, nachzubessern. Bei Fehlschlagen 
von Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
Rückgängigmachung des Vertrages oder Herabsetzung der Vergütung verlangen. 
Rückgängigmachung des Vertrages kann der Käufer nicht verlangen, wenn der Mangel den Wert 
oder die Tauglichkeit der von uns gelieferten Ware nur unerheblich mindert. Gibt der Käufer uns 
nicht unverzüglich Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere auf 
Verlangen die beanstandete Ware oder Proben hiervon nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen 
alle Gewährleistungsansprüche. 
 
5. Für die Nachbesserung und Ersatzlieferung leisten wir in gleicher Weise Gewähr wie für die 
ursprüngliche Lieferung oder Leistung.  
 
6. Verletzen wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine Kardinalpflicht, haften wir 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Haftung ist jedoch in diesem Fall auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
7. Macht der Käufer Schadenersatzansprüche geltend, die auf grober Fahrlässigkeit beruhen, ist 
der Schadenersatz auf den vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die 
Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt. 
 
8. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung 
unserer leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen. 
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IX. Schadenersatz und Verjährung: 
 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffer VIII, 5 bis 7 vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.  
 
2. Die Regelung gemäß Nr. 1 gilt nicht für Ansprüche gemäß §§ 1 und 4 Produkthaftungsgesetz. 
Sofern nicht die Haftungsbegrenzung gemäß  
Ziffer VIII 5 und 6 bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gemäß  
§ 823 BGB eingreift, ist unsere Haftung auf die Ersatzleistung der Versicherung begrenzt. Soweit 
diese nicht oder nicht vollständig eintritt, sind wir bis zur Höhe der Deckungssumme zur Haftung 
verpflichtet.  
 
3. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab Gefahrübergang. Für den Fall 
von Rückgriffsansprüchen gemäß §§ 478, 479 BGB verbleibt es bei den dort genannten 
Verjährungsvorschriften. 
 
 
X. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht: 
 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist bei Lieferung ab Werk das Lieferwerk, bei den übrigen 
Lieferungen unser Lager. Gerichtsstand ist Stuttgart. Wir können den Käufer auch an seinem 
Gerichtsstand verklagen.  
 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das für die 
Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebende Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrecht. 
 
 
XI. Sonstiges: 
 
1. Ausfuhrnachweis 
 
Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist (ausländischer 
Abnehmer), oder dessen Beauftragter Ware ab oder befördert oder versendet er sie in das Ausland, 
so hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser 
Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer die für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik geltende 
Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag zu zahlen.  
 
2. UST-Identifikations-Nummer 
 
Bei Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EG-Mitgliedsstaaten hat uns der 
Käufer vor der Lieferung seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer mitzuteilen, unter der er die 
Erwerbsbesteuerung innerhalb der EG durchführt. Anderenfalls hat er für unsere Lieferungen 
zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu 
zahlen.  
 
Bei der Abrechnung von Lieferungen von der Bundesrepublik Deutschland in andere EG-
Mitgliedsstaaten kommt die Umsatzsteuerregelung des jeweiligen Empfänger-Mitgliedstaates zur 
Anwendung, wenn entweder der Käufer in einem anderen EG-Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer 
registriert ist oder wenn wir in dem Empfänger-Mitgliedsstaat zur Umsatzsteuer registriert sind.  
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XII. Salvatorische Klausel: 
 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Regelung wird dann durch eine 
Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg der unwirksamen Regelung möglichst entspricht. 
 
 
Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG 
 
Stand April 2023 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


